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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

17.02.2004 

Geschäftszahl 

2002/06/0151 

Rechtssatz 

Voraussetzung für den über Antrag eines Nachbarn im Sinne des § 41 Abs. 6 Stmk. BauG zu erlassenden 
Beseitigungsauftrag ist, dass der Nachbar in einem subjektiv-öffentlichen Recht verletzt ist (vgl. das hg. 
Erkenntnis vom 25. Januar 2000, Zl. 99/06/0069). Dabei kann sich der Nachbar, der baupolizeiliche Maßnahmen 
gemäß dem geltenden § 41 Abs. 6 Stmk. BauG in Bezug auf bauliche Maßnahmen beantragt, die vor 
Inkrafttreten des Stmk. BauG gesetzt wurden, auf die Verletzung von Nachbarrechten nur nach dem 
GELTENDEN Recht berufen (vgl. in diesem Sinn das hg Erkenntnis vom 31. Januar 2002, Zl. 2001/06/0167). 


